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Änderung des Landarbeitsgesetzes 1984 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf einer Änderung des 

Landarbeitsg.esetzes 1984 wie folgt Stellung zu riehmen: 

Der Entwurf hat das Ziel, das Landesarbeitsgesetz an das Arbeits

rechtliche Begleitgesetz, BGBl.Nr. 833/1992, anzupassen. Im 

arbeitsrechtlichen Begleitgesetz wurden u.a. auch Änderungen des 

Mutterschutzgesetzes 1979 beschlossen. 'Im Hinblick auf die Anpas

sung der Rechtsgebiete wird daher angeregt, auch die Regelungen 

des § 4 Abs. 2 Z. 2, Z. 9, und 10 sowie§ 4 Abs. 6 des Mutter

schutzgesetzes 1979 in der Fassung BGBl.Nr. 833/1992 zu über

nehmen. Nach § 19 des Mutterschutzgesetzes 1979 ist § 4 Abs. 2 

Z. 2 auf werdende Mütter, die in land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieben des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder eines 

Gemeindeverbandes beschäftigt sind, mit der Maßgabe anzuwenden, 

daß anstelle des Wortlautes "überwiegend" das Wort "ständig" zu 

treten hat. Es wird angeregt, die Regelung des § 4 Abs. 2 Z. 2 

des Mutterschutzgesetzes 1979 i.d.F. BGBl.Nr. 833/1992 so zu 

übernehmen, daß Arbeiten die von werdenden Müttern ständig im 

Stehen verrichtet werden müssen,' sow~e Arbeiten die diesen in 

ihrer statischen Belastung gleichkommen, es sei denn, daß Sitzge

legenheiten zum kurzen Ausruhen benützt werden können, jedenfalls 

Arbeiten sind, die für den Organismus der werdenden Mütter 

während der Schwangerschaft oder für das werdende Kind aufgrund 
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der Art des Arbeitsvorganges schädlich 'sind. Nach Ablauf r 

20. Schwangerschaftswoche wären alle derartigen Arbeiten ver-

bieten, sofern sie länger als 4 Stunden verrichtet werden auch 

dann, wenn Sitzgelegenheiten zum kurzen Ausruhen benützt rden 

können. Hinsichtlich der Akkordarbeiten, akkordähnlichen 

Arbeiten, Fließbandarbeiten mit vorgeschriebenem Arbeitst po, 

leistungsbezogenen Prämienarbeiten und sonstigen Arbeiten bei 

denen durch gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt rzielt 

werden kann, wird auch eine Angleichung der Rechtslage i 

arbeitsgesetz an die Bestimmungen des § 4 Abs. 2 Z. 9 des utter

schutzgesetzes 1979 i.d.F. BGBl.Nr. 833/1992 angeregt. Es äre 

auch eine entsprechend gleichlautende Bestimmung zu § 4 2 

Z. 10 des Mutterschutzgesetzes 1979 i.d.F. BGBl.Nr. 

hinsichtlich der Arbeiten von werdenden Müttern die stän 

Sitzen verrichtet werden müssen, vorzusehen. 

Weiters wird angeregt, auch eine dem § 4 Abs. 6 des Mutt 

gesetzes 1979 i.d.F. BGB1.Nr. 833/1992 gleichlautende Re 

hinsichtlich der Einwirkungen von Tabakrauch auf werdend 

in das Landarbeitsgesetz 1984 aufzunehmen. Nach § 4 Abs. 

Mutterschutzgesetzes 1979 i.d.F. BGB1.Nr. 833/1992 dürfe 

werdende Mütter, die selbst nicht rauchen, soweit es die 

Betriebes gestattet, nicht an Arbeitsplätzen beschäftigt 

bei denen sie der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt w 

Wenn eine räumliche Trennung nicht möglich ist, hat der 

geber durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, d 

im 

des 

des 

andere 

l 
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Dienstnehmer, die im selben Raum wie die werdende Mutter be

schäftigt sind, diese nicht der Einwirkung von Tabakrauch aus

setzen. Darüberhinaus wird angeregt, die Möglichkeit einer 

Teilzeitbeschäftigung bis zum Ende des 7. Lebensjahres des Kindes 

zu schaffen, da der Schuleintritt für Kinder eine große Umstel

lung darstellt und durch eine Teilzeitbeschäftigung den Eltern 

für die Betreuung der Kinder mehr Zeit bleibt. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfert~gungen 

dieser Stellungnahme übermittelt.: 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-9001/77 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglie 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an.die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntriisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

,u{ . ~ 
,jW~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 

I 
,,," 
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